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Integriertes energetisches 
Quartierskonzept nach KfW 432

Bürgerinformationsveranstaltung | Stadt Soest - Quartier „Altstadt“

Soest, 17.11.22
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Klimaschutz in Soest

1. Begrüßung und Einführung
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KfW 432 – Energetische Stadtsanierung

2. 

Ansatz:

➢ Auf den Gebäudebestand entfallen ca. 40 % des deutschen Endenergieverbrauchs und etwa ein Drittel der CO2-Emissionen.

➢ Bis 2045 soll der Gebäudebestand nahezu klimaneutral sein.

➢ Kommunen sind aufgefordert, ihr Engagement zur CO2-Gebäudemodernisierung über den kommunalen Gebäudebestand hinaus zu 

verstärken

➢ Ziel Soest Masterplan: Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 – Sofortmaßnahme: Erstellung von Quartierskonzepten

Energetische Stadtsanierung „Zuschüsse für Quartierskonzepte (Teil A) und Sanierungsmanager (Teil B)“

• Das Quartier rückt als zentrale Handlungsebene für die energetische Sanierung in den Fokus.

• Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von (Bestands)Gebäuden und zur Optimierung der Infrastruktur eines ganzen 

Quartieres sollen angestoßen werden.
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2. 

Arbeitspakete / Bausteine KfW-Konzept

→
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2. 

Ziele

Quelle: ndr.de



7

2. 

Projektgebiet
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Analyse

2. 

- Sozio-Demographie

- Analyse der Energieverbräuche/ -Bedarfe

- Analyse der Siedlungs-/ Bebauungsstruktur

- Energie- und CO2-Bilanzierung 
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2. 

Analyse | Bsp. Baualter

- Hoher Anteil vor 1918

- 80 % vor 1. WSV



10

2. 

Analyse + Potenziale
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2. 

Bürgerbeteiligung
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2. 

Bürgerbeteiligung | Erkenntnisse
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2. 

Bürgerbeteiligung | Erkenntnisse

n = 724
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2. 

Bürgerbeteiligung | Erkenntnisse
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2. 

Maßnahmenkatalog | Maßnahmensteckbriefe



16

2. 

Ziele der Maßnahmen

• Arbeitsgrundlage für das Sanierungsmanagement

• Sie als Einwohner bei der Umsetzung unterstützen:

• beratend

• unabhängig

• Sie zur Umsetzung animieren

• Schlüssel: Informationen und Beratung

Sie entscheiden selbst, ob Sie Maßnahmen umsetzen und wie die Umsetzung ausgestaltet ist
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2. 

Maßnahmenkatalog | Sofortmaßnahmen
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2. 

Maßnahmenkatalog | Erklärung des Energieausweises

Seite 1: allg. Angaben zum Gebäude (Adresse, Bj., 

Anlagentechnik, Anzahl Wohnungen, 

Erneuerbare Energien)

Seite 2: Angaben Bedarfsausweis

Seite 3: Angaben Verbrauchsausweis

Seite 4: Vorschläge zur Verbesserung der 

energetischen Eigenschaften des Gebäudes

Seite 5: abschließende Erläuterungen, z.B. zum 

Berechnungsverfahren

Quelle: verbraucherzentrale.de
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2. 

Maßnahmenkatalog | Klimaanpassung

Teil A – Hitze und Dürre

Teil B – Starkregenvorsorge 

Teil C – Grüne Infrastruktur



20

2. 

Maßnahmenkatalog | Bsp. Kampagne

- Zu div. Themen möglich

- Photovoltaik, Begrünung, Wärmedämmung/ Thermografie

- Abhängig von Jahreszeit

- i.V.m. Veranstaltungen, Themenabenden, etc.
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2. 

Gebäudesteckbriefe | IN ARBEIT!



Impressum
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01 SANIERUNGSMANAGEMENT

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T

VORTEIL SANIERUNGSMANAGEMENT ALLGEMEIN

„Welche Vorteile bringt das Sanierungsmanagement für das Gebiet                

„Soester Altstadt“?

Das Sanierungsmanagement soll Sie bei Instandhaltung und Werterhaltung Ihrer 

Immobilie unterstützen und zur positiven Quartiers- und Stadtentwicklung 

beitragen.

Fördermittelberatung & Sanierungsberatung



01 SANIERUNGSMANAGEMENT

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T

VORSTELLUNG DES SANIERUNGSMANAGEMENTS DER STADT SOEST

Stadtverwaltung Soest

Markt 13

59494 Soest

www.soest.de

Ihr Ansprechpartner

Alessandro Bontempi

Sanierungsmanager

Tel. 02921 103 3125

sanierung@soest.de

Stadtverwaltung Soest

Markt 13

59494 Soest

www.soest.de

Ihr Ansprechpartner

Allesandro Bontempi

Sanierungsmanager

Tel. 02921 103-3125

sanierung@soest.de

energielenker projects GmbH 

Hüttruper Heide 90

48268 Greven

www.energielenker.de

Ihre Ansprechpartnerin

Melina Steinsträter

Sanierungsmanagerin

Tel. 02921 103 3126

sanierung@soest.de

Ihr Ansprechpartner

Patrick Wierling

Energielenker

Tel. 02571 588 66 106

wierling@energielenker.de



02 FÖRDERMÖGLICHKEITEN

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T

WELCHE ARTEN DER FÖRDERUNG GIBT ES?

Steuerliche Abschreibung 

 Für Gebäude in Sanierungsgebieten

Über die Einkommenssteuer

 Für Modernisierung und Instandsetzung

Bundesförderung für Effiziente Gebäude 

(BEG)

 Förderung von Energetischen Sanierungsmaßnahmen

Zuschüsse und Kredite für Einzelmaßnahmen

Zuschüsse und Kredite für Gesamtsanierung

Zuschüsse und Kredite für Heizungstausch

 etc.

Förderung der Stadt Soest 

 Photovoltaikanlage und eines stationären 

elektrischen Batteriespeichers 

 Lastenradförderung

 Energetische Sanierung und Heizungsaustausch

Dach- und Fassadenbegrünung 



02 FÖRDERMÖGLICHKEIT 1: STEUERLICHE ABSCHREIBUNG

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T

STEUERLICHE ABSCHREIBUNGEN

 Modernisierung = Beseitigung von Missständen

 Anpassung an zeitgemäße Verhältnisse → Umbau

 umfassende Erneuerung

 wesentliche Verbesserungen

 Handlungsfelder z. B. Haustechnik, sanitäre Anlage, Energieeffizienz, Barrierefreiheit, Raumzuschnitt, 

Fassade etc.

 Instandsetzung = Behebung von Mängeln

 Schäden z. B. durch Witterung, Alter, Abnutzung, etc. beseitigen

 Handlungsfelder z. B. Ausbesserungen an Dach, Fassade, Austausch schadhafter Türen/Fenster etc.



02 FÖRDERMÖGLICHKEIT 1: STEUERLICHE ABSCHREIBUNG

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T

STEUERLICHE ABSCHREIBUNGEN

 § 7h EStG Erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebieten 

 8 Jahre 9 % und 4 Jahre 7 % jährlich auf die anerkannten Kosten der Modernisierung und Instandsetzung

 § 10f EStG Steuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken genutzte Baudenkmale und 

Gebäude in Sanierungsgebieten 

 10 Jahre 9 % jährlich auf die anerkannten Kosten der Modernisierung und Instandsetzung

Rücksprache mit Steuerberater erforderlich



02 FÖRDERMÖGLICHKEIT 1: STEUERLICHE ABSCHREIBUNG

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T

BEISPIELRECHNUNG: STEUERLICHE ABSCHREIBUNGEN

 Modernisierungs- / Instandsetzungskosten: 100.000 €

 Einkommen p. a. 80.000 €

 Persönlicher Steuersatz 40% 

 § 7h EStG (vermietetes Wohnhaus, über 12 Jahre 100 % Sonderabschreibung)

 Einkommensteuer*

 Ohne Sonderabschreibung: 32.000 €

 Mit Sonderabschreibung: 80.000 € - 9.000 € = 71.000 € *0,4 => 28.400€

 Steuerersparnis Jahr 1-8: 3.600 € p. a. , Jahr 9-12: 2.800 € p.a. 

 Steuerersparnis über 12 Jahre: 40.000 €

*Beispielrechnung mit fiktiven Zahlen



03 ABLAUF EINER SANIERUNGSFÖRDERUNG: STEUERLICHE ABSCHREIBUNG

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T

VON DER IDEE ZUR UMSETZUNG

Vor Beginn: Nachfolgende Unterlagen zwingend bei der Stadt Soest einzureichen:

 Eigentümernachweis (z.B. Grundbuchauszug)

 Mind. ein Angebot je Maßnahme (z.B. Austausch der Fenster, Dachdämmung etc.) oder 

Kostenschätzung nach DIN 276

 Bestandsfoto, ggfs. Pläne der Baumaßnahme 

 ggfs. Baugenehmigung, denkmalrechtliche Genehmigung oder ähnliches (wenn 

erforderlich)

 Unterlagen zu anderen maßnahmenbezogenen Fördermitteln



03 ABLAUF EINER SANIERUNGSFÖRDERUNG: STEUERLICHE ABSCHREIBUNG

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T

VON DER IDEE ZUR UMSETZUNG

Nach Abschluss: Nachfolgende Unterlagen zwingend bei der Stadt Soest einzureichen:

 ausgefüllter Antrag (Anlage des Vertrags)

 Einreichung aller Rechnungen inklusive Zahlungsbelege, die Rechnung

 Erforderlich ist die Vorlage aller Schlussrechnungen und Abschlagsrechnungen 

 Ggfs. Nachweis über die Höhe des ausgezahlten Zuschusses

 Ggfs. denkmalrechtliche, baurechtliche Abnahme

Nach der Prüfung erhalten Sie Ihre Steuerbescheinigung zur Vorlage beim 

Finanzamt



02 FÖRDERMÖGLICHKEIT 2: STAATLICHE FÖRDERUNG

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T

BUNDESFÖRDERUNG FÜR EFFIZIENTE GEBÄUDE (BEG)

Zuschuss Kredit und Zuschuss

„Was ist die Bundesförderung für Effiziente Gebäude?

Die BEG ist ein Förderprogramm des Bundeswirtschaftsministeriums zur Förderung 

von energiesparenden Maßnahmen an Gebäuden

BAFA KFW



02 FÖRDERMÖGLICHKEIT 2: STAATLICHE FÖRDERUNG

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T

BEISPIEL SANIERUNGSMÖGLICHKEIT: WO BLEIBT DIE WÄRME IM GEBÄUDE?

32.000

D

Hauptverluste meist über die Außenwände, 

weitere Verluste durch geringe Effizienz der Heizungsanlage



02 FÖRDERMÖGLICHKEIT 2: STAATLICHE FÖRDERUNG

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T

DÄMMUNG DER GEBÄUDEHÜLLE

MODERNISIERUNGSMAßNAHME
INVESTITITIONS-

RAHMEN

EINSPARUNGEN 

PRO JAHR
FÖRDERUNG

Dämmung

Dach
20.000 – 40.000 € 500 – 1.500 € Bis zu 20%, bis zu 12.000 €

Fenster und Fassade 30.000 – 50.000 € 900 - 2000 € Bis zu 20%, bis zu 12.000 €

Dämmung der Kellerdecke 900 – 1.500 € 50 – 200 €
Bis zu 20%, bis zu 12.000 €

Komplettsanierung 97.600 – 150.000 € 1.500 – 4.500 €

Bis zu 25%, somit 37.500 €, 

aber sehr günstiger 

Zinssatz



02 FÖRDERMÖGLICHKEIT 2: STAATLICHE FÖRDERUNG

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T

BEISPIEL SANIERUNGSMÖGLICHKEIT: WIE ERREICHE ICH DAS MAXIMUM?

8.000

A

Größtes Einsparpotenzial im Bereich Außenwände, Fenstertausch 

wenig Hebelwirkung → Beachtung der Bauphysik

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ist-Zustand

Sanierung "Standard"

Sanierung mit Förderung

Einsparung durch Sanierung

Dach Außenwände Fenster Fußboden

35 €/ m²

21 €/ m²

14 €/ m²



02 FÖRDERMÖGLICHKEIT 2: STAATLICHE FÖRDERUNG

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T

HEIZUNGSTAUSCH

Alte Öl-/Gasheizung

Neue Öl-/Gasheizung

Investition: ca. 6.000 Euro

Förderung: keine

Energiekosten: ca. 2.800 Euro/a

.

Nach 10 Jahren: 34.000 Euro

Nach 15 Jahren: 48.000 Euro

Alte Öl-/Gasheizung

Neue EE-Hybridheizung

Investition: ca. 23.000 Euro

Förderung: 9.200 Euro (bis zu 40%)

Investition Rest: 13.800 Euro

Energiekosten: ca. 1.300 Euro/a

.

Nach 10 Jahren: 26.800 Euro

Nach 15 Jahren: 33.300 Euro

Alte Öl-/Gasheizung

Neue Wärmepumpen-

Heizung

Investition: ca. 22.000 Euro

Förderung: 8.800 Euro (bis zu 

40%)

Investition Rest: 13.200 Euro

Energiekosten: ca. 900 Euro/a

.

Nach 10 Jahren: 22.200 Euro

Nach 15 Jahren: 26.700 Euro

Viele Gasheizungen im Quartier. Preise bei herkömmlichen Energieträgern 

aktuell sehr hoch, zukünftig garantierte Steigerung durch CO2-Preis! 



03 ABLAUF EINER SANIERUNGSFÖRDERUNG: STAATLICHE FÖRDERUNG

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T

VON DER IDEE ZUR UMSETZUNG

 Wichtig: NICHT vorzeitig eine Maßnahme beginnen!

 Schritt 1 optional: Kostenlose Erstberatung durch Soester Sanierungsmanagement (empfohlen)

 Schritt 2: Energieeffizienz-Experten einbinden (nicht bei Heizungstausch)

 Einbindung Energieeffizienz-Experte [https://www.energie-effizienz-experten.de/]Beratung über die passenden 

Sanierungsmaßnahmen für Ihr Gebäude. Prüfung, ob diese technisch förderfähig sind und Erstellung "Bestätigung 

zum Antrag" (BzA).

 Schritt 3: Zuschuss beantragen

 Beantragung im Internet, Bestätigung von Fachunternehmen oder BzA muss vorliegen.

 Schritt 4: Sanierung durchführen

 Bei Antwort kann gestartet werden (nicht vorher!).

 Schritt 5: Zuschuss wird überwiesen (nach Maßnahmenabschluss)

 Bestätigung der Durchführung muss vorliegen

https://www.energie-effizienz-experten.de/


03 ABLAUF EINER SANIERUNGSFÖRDERUNG: STAATLICHE FÖRDERUNG

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T

VON DER IDEE ZUR UMSETZUNG: KLASSISCHE FEHLER

 Fehler Sanierungsmaßnahme: Nicht nur die Fenster austauschen!

 Problem bei alten, unsanierten Gebäuden: Fassade und Fenster sind beide nicht oder unzureichend gedämmt. Viele 

tauschen nur die Fenster aus.

 Effekt: Im komplett unsanierten Gebäude Fenster kältester Punkt, Feuchtigkeit setzt sich an Fenstern ab (keine 

Schimmelbildung an Fenstern). Wenn Fensteraustausch: Fenster nicht mehr kältester Punkt, „Taupunktverschiebung“ in 

Mauerwerk, Ecken oder Dach

 Problem: Feuchtigkeit im Mauerwerk birgt große Schimmelgefahr!

 Wichtig: Vor Antragsstellung nicht mit Maßnahme beginnen. Erst Antrag, dann Maßnahmenbeginn.

 Rechtzeitige Beauftragung von Energie-Effizienzexperten [https://www.energie-effizienz-experten.de/]

 Momentan hohe Auslastung, ca. 6 Monate Vorlaufzeit! Energie-Effizienzexperte muss zwingend hinzugezogen werden, 

da dieser Bestätigung zum Antrag (BzA) oder Technische Projektbeschreibung (TPB) erstellt. BzA o. TPB dringend 

notwendig für Antragstellung!

https://www.energie-effizienz-experten.de/


02 FÖRDERUNGSMÖGLICHKEIT 3: STADT SOEST

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T

KOMMUNALE EBENE: FÖRDERUNG DURCH DIE STADT SOEST

Förderprogramme der Stadt Soest

 Photovoltaikanlage und eines stationären elektrischen Batteriespeichers 

 Lastenradförderung

 Energetische Sanierung und Heizungsaustausch

 Dach- und Fassadenbegrünung 

 Förderrichtlinien, Anträge und Informationen unter: 

https://www.soest.de/wohnen-bauen/klimaschutz-und-natur

https://www.soest.de/wohnen-bauen/klimaschutz-und-natur


04 DISKUSSION

Sanierung und Klimaschutz sind Gemeinschaftsaufgaben!

Bleiben Sie daher interessiert, fragen Sie nach,

sagen Sie uns Ihre Meinung und diskutieren Sie mit uns.

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T



energielenker projects GmbH

Energie – Gebäude – Mobilität – Umwelt

Hüttruper Heide 90

48268 Greven

Tel. 02571 58866-10

Fax 02571 58866-20

info@energielenker.de

www.energielenker.de

KONTAKTIEREN SIE UNS!

S A N I E R U N G S M A N A G E M E N T  S O E S T



Stadt

Soest

Sanierungsgebiet Altstadt 

Photovoltaikanlagen

Donnerstag, 17.11.2022
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Altstadtsatzung: 

§ 5 (9) : […] Photovoltaikanlagen sind nur zulässig, wenn sie von keiner 

öffentlichen Fläche aus einsehbar sind.

bisherige Regelungen für PV-Anlagen
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Stadt Soest – Abteilung Stadtentwicklung und Bauordnung 2

17.11.2022

gemeinsame Herausforderung

Stadtbild und Denkmalschutz sowie Klimaschutz und erneuerbare Energien

miteinander in Einklang bringen durch Gestaltungsleitlinien!
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17.11.2022

Voraussetzungen für eine Abweichung von der Altstadtsatzung

1. Photovoltaik- und Solarthermieanlagen müssen sich hinsichtlich ihrer 

Gestaltung und ihrer Proportionen harmonisch in die Gesamtarchitektur 

des Gebäudes sowie in die Umgebung einfügen. 

2. Es sind nur rote Anlagen mit roten Rahmen und schwarze Anlagen mit 

schwarzen Rahmen zulässig, unzulässig sind bläulich glänzenden Anlagen, 

silbrig glänzende Rahmen und silberne Leiterbahnen. 

3. Indach- und Auf-Dach-Anlagen sind bei geneigten Dächern parallel und 

symmetrisch zur Dachfläche als zusammenhängende Fläche anzuordnen. 

Diese darf durch Dachgauben, Dacheinschnitte und Dachfenster 

unterbrochen werden. 

4. Bei Solarthermieanlagen sind nur schwarze Flachkollektoren zulässig, jedoch 

keine Röhrenkollektoren. 
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17.11.2022

5. Die Anlagen müssen jeweils mind. 0,50 m Abstand von der Traufe, vom First, 

vom Ortgang und vom Giebel sowie eine Pfannenreihe zu Dachaufbauten 

(Dachflächenfenster, Gauben, Zwerchhaus, Dacheinschnitt etc.) aufweisen. 

6. Bei Walm- und Krüppelwalmdächern sind Anlagen nur ab dem Schnittpunkt 

der Walmdachfläche mit dem First zulässig. 

7. Der Abstand von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen zu geneigten 

Dachflächen darf maximal 0,20 m betragen. 

8. Es ist zulässig zwei verschiedene Anlagen auf einem Dach zu montieren, 

wenn diese harmonisch aufeinander abgestimmt sind. 

Voraussetzungen für eine Abweichung von der Altstadtsatzung
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In NRW sind Solaranlagen auf Dächern i.d.R. baugenehmigungsfrei. 

Für die Altstadt von Soest gilt eine Denkmalbereichssatzung. Daher ist 

für alle PV- und Solaranlagen in der Altstadt eine denkmalrechtliche 

Erlaubnis erforderlich, auch für Nichtdenkmäler.

Zuständig sind die Untere Denkmalbehörde bzw. die Untere Bauaufsicht 

der Stadt Soest.

Genehmigungspflicht
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Das Denkmalrecht ist unabhängig von der Gestaltungssatzung und geht im Zweifel vor. 

Photovoltaik- und Solaranlagen auf Baudenkmälern und in Denkmalbereichen bedürfen 

einer denkmalrechtlichen Erlaubnis. 

Mit einer Beeinträchtigung des Denkmals ist regelmäßig zu rechnen, relevant ist aber nur 

eine wesentliche Beeinträchtigung. 

Es handelt sich immer um eine Einzelfallprüfung! Entscheidend ist die Frage, was den 

speziellen Denkmalwert eines Gebäudes ausmacht und wie groß der Eingriff ist bzw. ob es 

Alternativen (kleiner, andere Anordnung, an anderer Stelle auf dem Dach) gibt.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist als Denkmalfachbehörde zu beteiligen mit 

einer 2-Monats-Frist zzgl. Bearbeitungszeit der Stadt!

Baudenkmäler - Erlaubnispflicht



Stadt

Soest

Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit !


